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1. Anwendungsbereich

1.1 nordcom ist eine Marke der EWE TEL GmbH (nachfolgend EWE TEL). 
Der Vertrag kommt zwischen dem Kunden und EWE TEL zustande.
1.2 EWE TEL erbringt ihre Geschäftskunden-Online- und Internetdienst-
leistungen gemäß den nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) und der zugehörigen vorrangig geltenden Leistungsbeschreibung.  
Vorrangig vor beiden gelten die Vereinbarungen gem. Auftragsformular.  
Ergänzend gelten die gesetzlichen Regelungen. Soweit Telekommuni- 
kations-Dienstleistungen, wie z.B. Internet-Access, erbracht werden, gilt 
insbesondere die Telekommunikations-Kundenschutzverordnung (TKV).
Diese AGB für Geschäftskunden-Onlinedienstleistungen gelten nur dann, 
wenn dies im Auftragsformular ausdrücklich vereinbart ist; andernfalls gel-
ten die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen nordcom nordFon, nordFon-
Net und nordCom DSL“.
1.3 Gegenüber einem Kaufmann, einer juristischen Person des öffentli-
chen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen gelten 
diese AGB für künftige Geschäftsbeziehungen auch dann, wenn die Gel-
tung nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart worden ist.
1.4 Abweichende AGB des Kunden gelten nicht. Sie finden auch dann 
keine Anwendung, wenn EWE TEL ihnen nicht ausdrücklich widerspricht.
1.5 Mündliche Nebenabreden gelten nur, wenn eine schriftliche Bestäti-
gung durch EWE TEL erfolgt.
1.6 EWE TEL ist berechtigt, eine Änderung der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen, der Leistungsbeschreibungen und der Preislisten vorzunehmen. 
Die Änderungen werden dem Kunden mindestens sechs Wochen vor 
Inkrafttreten mitgeteilt. Bei Änderungen zu Ungunsten des Kunden kann 
dieser das Vertragsverhältnis innerhalb von sechs Wochen nach Zugang 
der Änderungsmitteilung schriftlich zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Änderung kündigen. Macht der Kunde hiervon keinen Gebrauch, tritt 
die Änderung zum angekündigten Zeitpunkt in Kraft. EWE TEL wird den 
Kunden in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht besonders hinweisen.
1.7 Bei einer Änderung der von EWE TEL zu zahlenden Entgelte für beson-
dere Netzzugänge, für die Netzzusammenschaltung oder für Dienste oder 
Vorleistungen anderer Anbieter, zu denen EWE TEL dem Kunden Zugang 
gewährt, kann EWE TEL die vom Kunden vertraglich geschuldeten Entgel-
te für die betroffene Leistung entsprechend nach billigem Ermessen anpas-
sen, ohne dass ein Kündigungsrecht des Kunden entsteht. Ein Änder- 
ungsrecht nach billigem Ermessen ergibt sich auch zur Anpassung des 
Vertragsverhältnisses an gesetzliche Vorgaben (z.B. nach TKG, TDG usw.) 
sowie der hierzu ergangenen Rechtsverordnungen (z.B. TKV) sowie an 
behördliche oder gerichtliche Entscheidungen in Zusammenhang mit den 
gesetzlichen Vorgaben und dem Rechtsverhältnis zur Deutschen Telekom 
AG und anderen maßgeblichen Netzbetreibern (Anpassung an das regula-
torische Umfeld). EWE TEL teilt dem Kunden diese Änderungen mindes-
tens sechs Wochen vor Inkrafttreten mit.
1.8 Im Falle einer wesentlichen Änderung dieser Bedingungen ist EWE TEL 
berechtigt, die technischen Spezifikationen anzupassen, soweit diese 
Anpassung unter Berücksichtigung der Interessen des Kunden zumutbar 
ist. Diese Voraussetzung ist insbesondere dann erfüllt, wenn durch die 
Änderung der bis dahin realisierte technische Stand verbessert wird.  
EWE TEL wird dem Kunden eine geplante Änderung rechtzeitig mitteilen.
1.9 Im Fall einer Änderung des Umsatzsteuersatzes gilt Ziffer 1.6 entspre-
chend. Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird per Gesetz mit Wirkung zum 
01.01.2007 von derzeit 16% auf 19% erhöht. EWE TEL ist nach diesem 
Vertrag berechtigt, die Erhöhung dieser Mehrwertsteuer in dem Maße an 
den Kunden durch einfache schriftliche Erklärung weiterzugeben, wie es 
der Erhöhung des gesetzlichen Mehrwertsteuersatzes entspricht. EWE TEL 
hat den Kunden mindestens sechs Wochen vor Inkrafttreten der Änderung 
auf diese Erhöhung hinzuweisen. Ist die Höhe der Mehr- oder Minderbe-
lastung streitig, so ist § 287 Abs.1 der Zivilprozeßordnung entsprechend 
anzuwenden (Berechnung durch das Gericht).

2. Zustandekommen des Vertrages

Der Vertrag über die Nutzung der Internet-Dienstleistungen von EWE TEL 
kommt dadurch zustande, dass EWE TEL ein Angebot des Kunden an-
nimmt. Der Kunde ist vier Wochen an sein Angebot gebunden, da  
EWE TEL erst die technische Verfügbarkeit prüfen muss. Die Annahme sei-
tens EWE TEL kann auch telefonisch oder durch die Eröffnung des Zugriffs 
auf die Dienste erfolgen.

3. Dienstleistungen von EWE TEL

3.1 Der von EWE TEL zu erbringende Leistungsumfang ergibt sich aus dem 
Auftragsformular und den Leistungsbeschreibungen der vereinbarten Pro-
dukte.
3.2 EWE TEL schuldet eine mittlere Verfügbarkeit des Zugangssystems 
von 97% gemittelt über einen Zeitraum von 365 Tagen, soweit nicht in der 
Leistungsbeschreibung des vereinbarten Produkts eine abweichende Ver-
fügbarkeit geregelt ist.
3.3 Die Einhaltung der vereinbarten Bereitstellungstermine und Verfüg-
barkeiten steht unter der Voraussetzung, dass der Kunde seine Mitwir-
kungsverpflichtungen gem. Ziffer 4 rechtzeitig erfüllt.
3.4 In Fällen höherer Gewalt ist EWE TEL von ihren Leistungspflichten 
befreit. Als höhere Gewalt gelten Krieg, innere Unruhen, Streik und Aus-

sperrung, auch in Zulieferbetrieben, sowie alle sonstigen Ereignisse, die 
EWE TEL nicht zu vertreten hat.
3.5 Benötigt EWE TEL zur Bereitstellung des Kundenanschlusses oder zur 
Erbringung sonstiger vertraglicher Leistungen Leitungen oder sonstige 
technische Vorleistungen Dritter, so gilt die Verpflichtung von EWE TEL zur 
Bereitstellung des Kundenanschlusses bzw. zur Erbringung ihrer sonstigen 
Leistung vorbehaltlich richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung mit die-
sen Vorleistungen, soweit EWE TEL die Vorleistung rechtzeitig beauftragt 
hat und die nicht richtige oder rechtzeitige Selbstbelieferung nicht auf 
einem Verschulden von EWE TEL beruht.
3.6 Soweit EWE TEL kostenlose Dienste und Leistungen erbringt, können 
diese ohne Zustimmung des Kunden kurzfristig eingestellt werden, soweit 
sich aus dem Vertrag nicht ausdrücklich eine andere Kündigungsfrist ergibt. 
Dem Kunden erwachsen aus der Einstellung in diesem Fall keine Rechte, 
insbesondere kein Anspruch auf Schadensersatz. EWE TEL wird diese 
Änderungen soweit möglich rechtzeitig mitteilen.
3.7 Die Leistungspflicht von EWE TEL umfasst nicht die Versendung sog.  
„unerwünschter Werbung bzw. Nachrichten“ („Spam“), da hierdurch die 
berechtigten Interessen der Empfänger sowie die Interessen von EWE TEL 
beeinträchtigt werden. Liegen auf Grund auffälliger Kommunikations-
besonderheiten Anhaltspunkte vor, dass es sich um Spam handelt, ist  
EWE TEL deshalb zur Leistungsverweigerung hinsichtlich der Spam-Nach-
richten berechtigt, ohne dass dem Kunden hieraus Ansprüche erwachsen. 
Der Kunde hat alle Maßnahmen zu treffen, um zu verhindern, dass seine 
Systeme zu „Spam-Maßnahmen“ genutzt werden.

4. Mitwirkungspflichten des Kunden

4.1 Der Kunde hat in eigener Verantwortung und auf eigene Kosten die 
technischen, organisatorischen und sonstigen Vorkehrungen zu treffen, die 
für die Nutzung der Dienste von EWE TEL erforderlich sind. Insbesondere 
obliegt ihm die Beschaffung der technischen Infrastruktur (Hardware, 
Software mit TCP/IP-Protokoll, Browser, Anschluss an das Telekommuni-
kationsnetz usw.), um die Dienste von EWE TEL nutzen zu können. Der 
Betrieb, die Wartung und die Missbrauchsvorbeugung bezüglich dieser 
Systeme obliegt ausschließlich dem Kunden.
4.2 Der Kunde hat alles zu unterlassen, was zu einer Störung der Dienste 
von EWE TEL oder Dritter führen könnte oder führt. Endeinrichtungen und 
Anwendungen, die den einschlägigen Vorschriften, insbesondere den Vor-
gaben der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 
Post und Eisenbahnen nicht entsprechen oder deren Anschluss an öffentli-
che Telekommunikations- bzw. Datennetze unzulässig ist, dürfen nicht 
angeschlossen werden. Nur die von EWE TEL vorgegebenen Standard-
Schnittstellen und üblichen und anerkannten Protokolle zur Nachrichtenü-
bermittlung (TCP/IP-Protokollfamilie) dürfen genutzt werden. Es dürfen 
somit keine Einrichtungen oder Protokolle verwendet werden, die das Netz 
von EWE TEL schädigen können.  
Der Kunde wird mit geeigneten Maßnahmen verhindern, dass durch das 
Bereitstellen oder den Versand von Inhalten EWE TEL, andere Anbieter, 
Nutzer oder sonstige Dritte beeinträchtigt werden. Der Kunde wird insbe-
sondere Spam sowie den Versand schädigender Software (z.B. Viren) 
unterlassen und mit geeigneten Maßnahmen verhindern, dass seine  
Systeme durch Dritte zu Spam-Maßnahmen oder zum Versand von schädi-
gender Software genutzt werden (siehe auch Ziffer 3.7.) EWE TEL ist be-
rechtigt, im Fall eines bewussten oder unbewussten Verstoßes hiergegen 
oder bei erheblichem Verdacht eines solchen Verstoßes die Leistung oder 
Funktion, von der die Verletzung ausgeht, in dem zur Verhinderung des 
Verstoßes erforderlichen Umfang einzuschränken oder zu sperren.
4.3 Der Kunde ist verpflichtet, EWE TEL erkennbare Mängel oder Schäden 
des Kundenanschlusses unverzüglich anzuzeigen.
4.4 Der Kunde teilt EWE TEL unverzüglich jede Änderung seines Namens, 
seiner Firma und Rechtsform, seiner Anschrift, seines Geschäftssitzes und 
seiner Bankverbindung schriftlich oder per E-Mail mit.
4.5 Lässt der Kunde Webseiten bzw. seine Homepage durch EWE TEL 
hosten, erstellt er in angemessenen Abständen, mindestens jedoch einmal 
im Monat, eine Sicherungskopie der Seiteninhalte und dokumentiert alle 
Änderungen.
4.6 Der Kunde ist verpflichtet, während der Laufzeit des Vertrages die 
gebotenen Maßnahmen zur Datensicherung zu ergreifen. Der Kunde 
erstellt insbesondere in angemessenen Abständen, mindestens jedoch ein-
mal pro Woche, eine Sicherungskopie der auf den Systemen der EWE TEL 
gespeicherten Daten. Vorkehrungen gegen Datenverlust und Datenände-
rungen sind, ohne dass es jeweils eines Hinweises der EWE TEL bedarf, 
insbesondere während der Erstinstallation und während der Durchführung 
der Wartungsarbeiten und, soweit möglich, bei Auftreten von Störungen 
und während der Behebung von Störungen zu treffen.

5. Verantwortung des Kunden, insbesondere für Homepages

5.1 Der Kunde ist verpflichtet, keine rechtswidrigen Inhalte in das Internet 
zu geben. Insbesondere auf der Homepage oder in E-Mails dürfen keine 
Inhalte enthalten sein, die den gesetzlichen Vorschriften des Strafgesetz-
buchs, des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften, 
des Bürgerlichen Gesetzbuches, des Gesetzes gegen den unlauteren Wett-
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bewerb, des Urheberrechtsgesetzes, des Markengesetzes und weiterer 
Gesetze widersprechen. Das Verbot erfasst insbesondere solche Inhalte, 
die den sexuellen Missbrauch von Kindern oder sexuelle Handlungen von 
Menschen mit Tieren zum Gegenstand haben, zum Rassenhass aufstacheln 
oder den Krieg verherrlichen oder die in anderer Weise sittenwidrig sind.
5.2 Das in Nr. 5.1 enthaltene Verbot bezieht sich auch auf Inhalte, zu 
denen der Kunde eine Zugriffsmöglichkeit für Dritte mittels Hyperlink 
eröffnet.
5.3 Falls EWE TEL in strafrechtlicher, zivilrechtlicher, wettbewerbsrechtli-
cher oder in anderer Weise für Server-Inhalte verantwortlich gemacht wer-
den sollte, die der Kunde eingegeben oder zu denen er einen Zugang 
eröffnet hat, ist der Kunde verpflichtet, EWE TEL bei der Abwehr die- 
ser Ansprüche zu unterstützen. Soweit dies zulässig ist, hat der Kunde  
EWE TEL im Außenverhältnis von der Haftung freizustellen. Einen verblei-
benden Schaden, auch in Form von Gerichts- und Rechtsanwaltskosten, 
hat der Kunde EWE TEL zu ersetzen.
5.4 Verstößt der Kunde gegen ein in Nr. 5.1 und 5.2 formuliertes Verbot 
oder gegen die in der Bundesrepublik Deutschland geltenden rechtlichen 
Rahmenbedingungen, so ist EWE TEL berechtigt, den Zugang ohne vor-
hergehende Mitteilung zu sperren. Wird EWE TEL wegen rechtswidriger 
Inhalte des Kunden auf Sperre, Unterlassung oder auf andere Weise in 
Anspruch genommen und hat der Kunde dies zu vertreten, so hat er  
EWE TEL im Innenverhältnis von jeder Haftung freizustellen und EWE TEL 
bestmöglich mit Informationen zu versorgen.
5.5 Der Kunde ist verpflichtet, alle Personen, denen er eine Nutzung der 
Dienste von EWE TEL ermöglicht, in geeigneter Weise auf die Einhaltung 
der für das Internet bestehenden gesetzlichen Grundlagen hinzuweisen. 
Andernfalls gelten Nr. 5.3 und 5.4 entsprechend.

6. Persönliches Kennwort (Passwort)

6.1 Soweit der Kunde zur Nutzung der von EWE TEL angebotenen Dienste 
ein persönliches Kennwort (Passwort) erhält, ist er zur vertraulichen 
Behandlung des Kennworts verpflichtet. Der Kunde kann das Passwort 
ändern.
6.2 Der Kunde ist verpflichtet, das Kennwort in angemessenen Zeiträu-
men zu ändern und alle Maßnahmen zu ergreifen, um jeglichen Missbrauch 
des Kennworts, auch durch Mitarbeiter und Angehörige, zu verhindern. 
Der Kunde ist zu einer unverzüglichen Änderung des Kennwortes verpflich-
tet, wenn für ihn die Vermutung besteht, ein Nichtberechtigter könnte 
Kenntnis vom Kennwort erlangt haben.
6.3 Soweit der Kunde eine Nutzungsübersicht erhält, ist er verpflichtet, 
diese in angemessenen Abständen, mindestens jedoch einmal pro Monat, 
einzusehen. Im Falle von Unregelmäßigkeiten ist EWE TEL sofort zu be-
nachrichtigen.Zusätzlich ist das Kennwort durch den Kunden unverzüglich 
zu ändern.
6.4 Sofern EWE TEL durch eine unberechtigte, vom Kunden zu vertreten-
de Nutzung des Kennwortes ein Schaden entsteht, ist der Kunde zum 
Ersatz dieses Schadens verpflichtet.

7. Vergütung, Verzugseintritt und Aufrechnung

7.1 Der Kunde hat auch die Entgelte zu zahlen, die durch die Nutzung des 
Anschlusses durch Dritte entstanden sind, soweit er diese Nutzung zu ver-
treten hat. Der Kunde hat die üblichen und angemessenen Vorkehrungen 
zu treffen, dass sein Anschluss bzw. seine Zugänge/Accounts nicht ohne 
sein Wissen und Wollen genutzt werden. Der Kunde hat deshalb regelmä-
ßig zu kontrollieren, ob Anhaltspunkte für unrechtmäßige Dialer oder 
andere Manipulationen durch Dritte vorliegen und die dem üblichen Ver-
kehrsverständnis nach anerkannten Sicherheitsvorkehrungen gegen diese 
Dialer und andere unrechtmäßige Manipulationen Dritter zu treffen. Die 
vereinbarten Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer in 
ihrer jeweils geltenden Höhe.
7.2 Die Höhe der vom Kunden zu zahlenden Vergütung bestimmt sich aus 
dem Auftragsformular, der Preisliste und der Leistungsbeschreibung für 
das jeweilige Produkt. Die auf diese Weise bestimmten Preise verstehen 
sich bei Vereinbarung der Zahlungen durch Bankeinzug (Einzugsermächti-
gung). Bei Nichterteilung oder Widerruf der Einzugsermächtigung durch den 
Kunden kann EWE TEL ein Bearbeitungsentgelt gemäß Preisliste erheben.
7.3 EWE TEL erstellt dem Kunden in der Regel monatlich eine Rechnung. 
Die Rechnungsstellung erfolgt kostenlos per Online-Rechnung gemäß  
den nachfolgenden Bestimmungen. Gegen Nachweis ihrer Berechtigung 
zum Vorsteuerabzug können Kunden eine den Anforderungen des § 14 
Umsatzsteuergesetz (UStG) entsprechende Rechnung erhalten. Sofern der 
Kunde anstelle der Online-Rechnung eine Rechungsstellung in Papierform 
wünscht, wird hierfür eine Aufwandspauschale gemäß der gültigen Preis-
liste fällig. Mit der Online-Rechnung ermöglicht EWE TEL dem Kunden im 
Rahmen der bestehenden technischen und betrieblichen Möglichkeiten, 
seine Rechnungen und, soweit beauftragt, seine Einzelverbindungsnach-
weise (EVN) im Internet unter www.nordcom.net im persönlichen und 
passwortgeschützten Online-Rechnungsarchiv in der Rubrik Kundencen-
ter einzusehen, herunterzuladen und auszudrucken. Die Verbindung 
erfolgt mit einer 128-Bit-Verschlüsselung. Diese Bereitstellung im Online-
Rechnungsarchiv soll zum Schutz des Kunden und seiner Daten technisch 
sicherstellen, dass er einfach und sicher verschlüsselt auf seine Daten 

zugreifen kann. Der Kunde erhält Zugang zum Online-Rechnungsarchiv 
mit seiner Kundennummer und einem persönlichen Kennwort (Passwort), 
das ihm per Post zugestellt wird und das er jederzeit ändern kann. Zur  
Vermeidung des Missbrauchs des Passworts gelten im Übrigen die unter 
Ziffer 6 getroffenen Verpflichtungen des Kunden entsprechend. Über die 
Verfügbarkeit einer neuen Rechnung im Online-Rechnungsarchiv infor-
miert EWE TEL den Kunden per E-Mail an seine Standard-EWE TEL-E-Mail-
Adresse, soweit nicht eine andere E-Mail-Adresse vereinbart ist. Um das 
datenschutzgerechte Verfahren seitens EWE TEL anbieten und durchfüh-
ren zu können, ist der Kunde verpflichtet, sein vorgenanntes E-Mail-Konto 
sowie die Rechnungsdaten aus dem Online-Rechnungsarchiv in angemes-
senen Abständen, mindestens jedoch einmal pro Monat, abzurufen. Rech-
nungsdokumente werden für 15 Monate und ggfs. beauftragte EVN aus 
Datenschutzgründen für 6 Monate im Online-Rechnungsarchiv bereitge-
stellt. Nach Vertragsende wird das Online-Rechnungsarchiv deaktiviert 
und die Zugangsberechtigung erlischt. Der Kunde wird die Mitbenutzer 
des Anschlusses darüber informieren, dass er im Online-Rechnungsarchiv 
Auswertungen der Verbindungsdaten vornehmen kann. Der für den Zugriff 
auf die Online-Rechnung benötigte Internetzugang ist nicht Gegenstand 
dieses Vertrages.
7.4 Die Rechnungen und, soweit beauftragt, der EVN gelten mit dem drit-
ten Werktag nach Bereitstellung im Online-Rechnungsarchiv und Versen-
dung der Benachrichtigungsmail als zugegangen. Gibt der Kunde eine 
falsche oder fehlerhafte E-Mail-Adresse an oder teilt er Änderungen nicht 
oder nicht rechtzeitig mit und kann er die Einstellung neuer Rechnungen 
deswegen nicht zur Kenntnis nehmen, so gelten die Rechnungen dennoch 
als zugegangen.
7.5 Die Vergütung wird mit Zugang der von EWE TEL erstellten Rechnung 
beim Kunden fällig. Sie ist danach innerhalb von zehn Kalendertagen auf 
das von EWE TEL benannte Konto zu zahlen. Erteilt der Kunde EWE TEL 
die Ermächtigung zum monatlichen Einzug der Vergütung, wird diese auto-
matisch von dem angegebenen Konto eingezogen. Der Einzug erfolgt frü-
hestens 5 Werktage ab Rechnungszugang. Der Kunde ist verpflichtet, 
dafür Sorge zu tragen, dass das Konto, von dem der Einzug erfolgen soll, 
eine ausreichende Deckung aufweist. Der Kunde ist außerdem verpflichtet, 
EWE TEL jede Änderung seiner Bankverbindung so rechtzeitig schriftlich 
oder in Textform mitzuteilen, dass die rechtzeitige Zahlung gewährleistet ist.
7.6 Einwendungen gegen die in Rechnung gestellten Forderungen sind 
innerhalb von sechs Wochen nach Zugang der Rechnung schriftlich unter 
Angabe des Grundes bei den in der Rechnung genannten Ansprechpart-
nern zu erheben. Erhebt der Kunde innerhalb dieser Frist keine Einwendun-
gen, gilt die Rechnung als genehmigt. EWE TEL wird dem Kunden in den 
Rechnungen auf die Folgen einer unterlassenen rechtzeitigen Einwendung 
besonders hinweisen. Gesetzliche Ansprüche des Kunden bei Einwendun-
gen nach Fristablauf bleiben unberührt.
7.7 Der Kunde trägt die Kosten, die durch eine nicht eingelöste oder 
zurückgereichte Lastschrift entstehen, soweit er diese zu vertreten hat.
7.8 Sofern der Kunde eine Tarifermäßigung in Anspruch nimmt, ist er bei 
Entfallen der Voraussetzungen für die Ermäßigung verpflichtet, EWE TEL 
diesen Umstand unverzüglich mitzuteilen.
7.9 Der Kunde kommt unbeschadet des gesetzlichen automatischen  
Verzugseintritts nach § 286 Abs. 3 BGB in Verzug, wenn der fällige  
Rechnungsbetrag nicht innerhalb von 21 Tagen ab Rechnungszugang bei  
EWE TEL auf dem in der Rechnung angegebenen Konto eingeht. Für die 
Anmahnung fälliger Rechnungsbeträge nach Verzugseintritt ist der Kunde 
verpflichtet, einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von H 2,50 pro 
Mahnung zu zahlen. EWE TEL steht der Nachweis eines höheren Schadens, 
dem Kunden der Nachweis eines geringeren Schadens offen.
7.10 Gegen Forderungen von EWE TEL kann der Kunde nur aufrechnen 
oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen, soweit seine Gegenan-
sprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

8. Leistungsstörungen, Wartungsfenster

8.1 EWE TEL beseitigt Störungen des Netzbetriebes im Rahmen der tech-
nischen und betrieblichen Möglichkeiten unverzüglich.
8.2 Hat EWE TEL die Störung zu vertreten, ist der Kunde zur anteiligen 
Minderung des monatlichen Grundpreises berechtigt, soweit die durch-
schnittliche Verfügbarkeit der Leistung gem. Ziffer 3.2 unterschritten wird. 
Im Übrigen sind Ersatzansprüche des Kunden wegen Leistungsstörungen 
auf den sich aus Ziffer 9 ergebenden Umfang beschränkt.
8.3 EWE TEL wird bei der Durchführung von Wartungsarbeiten Rücksicht 
auf die Interessen des Kunden nehmen. Die Arbeiten sollen deshalb mög-
lichst zu einer Zeit stattfinden, in denen eine geringe Nutzung der Dienste 
erfolgt. In der Regel finden diese Wartungsarbeiten am ersten Dienstag 
eines jeden Kalendermonats in der Zeit von 3.00 Uhr bis 6.00 Uhr statt 
(Wartungsfenster). Sind Wartungsarbeiten außerhalb des Wartungsfens-
ters erforderlich, wird EWE TEL den Kunden hierüber mindestens 5 Werk-
tage zuvor per E-Mail an die E-Mail-Adresse informieren, an die auch die 
Rechnungen gesendet werden. Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass 
alle oder einzelne Dienste während der Durchführung der Wartungsarbei-
ten möglicherweise nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. 
Soweit nicht in der Leistungsbeschreibung des jeweiligen Produkts etwas 
anderes vereinbart ist, kann die eingeschränkte Verfügbarkeit in einem 
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Zeitraum von drei Monaten bis zu zehn Stunden betragen. Die sich daraus 
ergebenden Behinderungen in der Nutzung sind vom Kunden hinzunehmen, 
es sei denn, EWE TEL führt die Wartungsarbeiten nicht fachgerecht aus.
8.4 Hat der Kunde die Störung zu vertreten oder liegt eine vom Kunden 
gemeldete Störung nicht vor, ist EWE TEL berechtigt, dem Kunden die ihr 
durch die Entstörung bzw. den Entstörungsversuch entstandenen Kosten 
in Rechnung zu stellen.

9. Haftung

9.1 EWE TEL haftet für Schäden aus Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflicht-
verletzung von EWE TEL oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfül-
lungsgehilfen von EWE TEL beruhen, sowie für sonstige Schäden, die auf 
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von EWE TEL 
oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von EWE TEL 
beruhen, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Ziffer 9.3 bleibt unbe-
rührt. 
9.2 EWE TEL haftet für einfach fahrlässig verursachte Sach- und Vermö-
gensschäden nur, soweit sie auf der Verletzung einer wesentlichen Ver-
tragspflicht (Kardinalpflicht) beruhen. In diesen Fällen ist die Haftung auf 
den typischen voraussehbaren Schaden begrenzt. Als typischer vorausseh-
barer Schaden gilt ein Betrag von höchstens H 12.500 je Schadensereignis.
9.3 Darüber hinaus ist die Haftung von EWE TEL bei der Erbringung von 
Telekommunikationsdienstleistungen, wie dem Internet Access oder der 
Übertragung von E-Mail/Daten, für nicht vorsätzlich verursachte Ver-
mögensschäden, die nicht Folge eines Sach- oder Personenschadens sind, 
gegenüber dem einzelnen geschädigten Nutzer auf H 12.500,- und ge-
genüber der Gesamtheit der Geschädigten auf H 10.000.000,- jeweils je  
schadensverursachendes Ereignis begrenzt. Übersteigt die Summe der  
Einzelschäden die Höchstgrenze, so wird der Schadensersatz in dem Ver-
hältnis gekürzt, in dem die Summe aller Schadensersatzansprüche zur 
Höchstgrenze steht.
9.4 Weitergehende Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. Die 
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
9.5 Soweit die Haftung von EWE TEL wirksam ausgeschlossen oder 
beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Arbeitneh-
mer, der sonstigen Mitarbeiter, Organe, Vertreter und Erfüllungsgehilfen 
von EWE TEL.

10. Laufzeit des Vertrages, Vertragsende, Kündigung

10.1 Die Laufzeit des Vertrages beträgt mindestens einen Monat, vorbe-
haltlich einer abweichenden Regelung im Auftragsformular oder in der 
jeweiligen Leistungsbeschreibung. Die Vertragslaufzeit beginnt rechnerisch 
mit der Freischaltung des Zugangs.
10.2 Jede Vertragspartei ist berechtigt, das Vertragsverhältnis mit einer 
Frist von drei Monaten zum Ende eines Quartals schriftlich zu kündigen, 
frühestens jedoch zum Ende einer etwaigen Mindestlaufzeit. Der Samstag 
gilt nicht als Werktag. Die Kündigung durch EWE TEL kann durch ein 
maschinell erstelltes Schreiben ohne Unterschriften erfolgen.
10.3 Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 
unberührt. EWE TEL ist hierzu insbesondere dann berechtigt, wenn der 
Kunde grob vertragswidrig handelt, insbesondere wenn er die Dienstleis-
tungen von EWE TEL in betrügerischer Absicht in Anspruch nimmt, bei der 
Nutzung gegen Strafvorschriften verstößt oder mit der Zahlung der Vergü-
tung für zwei Monate in Verzug gerät.
10.4 Der Kunde ist insbesondere dann zur fristlosen Kündigung berech-
tigt, wenn die mittlere Verfügbarkeit des Einwahlknotens weniger als 90% 
pro Monat beträgt und es dadurch zu mehr als unerheblichen Beeinträchti-
gungen des Kunden kommt.

11. Datenschutz

11.1 Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass Daten, die unverschlüsselt 
über das Internet übertragen werden, nicht sicher sind und von Dritten zur 
Kenntnis genommen und verändert werden können. Es wird deshalb davon 
abgeraten, personenbezogene Daten oder andere geheimhaltungsbedürf-
tige Daten, insbesondere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, unver-
schlüsselt zu übertragen.
11.2 EWE TEL ist zur Einhaltung aller auf den Vertrag anwendbarer Daten-
schutzbestimmungen verpflichtet.
11.3 Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass die Angaben, die er in die-
sem Vertragsantrag macht (insbesondere Name, Anschrift), von EWE TEL 
in dem für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des 
Vertragsverhältnisses erforderlichen Umfang im automatisierten Verfahren 
erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Der Kunde wird außerdem dar-
auf hingewiesen, dass EWE TEL Nutzungs- und Abrechnungsdaten nach 
den jeweils anwendbaren rechtlichen Vorgaben erhebt, verarbeitet und 
nutzt.
11.4 Bei der Datenübertragung, wie dem E-Mail-Versand und dem Inter-
net-Access, erhebt, verarbeitet und nutzt EWE TEL personenbezogene 
Daten der am Fernmeldeverkehr Beteiligten im Rahmen des nach dem TKG 
zulässigen Umfangs. Es gelten ergänzend hinsichtlich der einzelnen Diens-
te die Hinweise und Bestimmungen des Merkblattes „Hinweise zum Daten-
schutz“.

12. Schufa-Klausel
Der Kunde willigt mit seiner Unterschrift unter den Telekommunikations-
vertrag darin ein, dass EWE TEL der SCHUFA HOLDING AG, Kormoran-
weg 5, 65201 Wiesbaden, Daten über die Beantragung, Aufnahme und 
Beendigung dieses Telekommunikationsvertrages übermittelt und Aus-
künfte über ihn von der SCHUFA erhält. 
Unabhängig davon wird EWE TEL der SCHUFA auch Daten aufgrund nicht-
vertragsgemäßen Verhaltens (z. B. Forderungsbetrag nach Kündigung, 
Kartenmissbrauch) übermitteln. Diese Meldungen dürfen nach dem Bun-
desdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies nach Abwägung aller 
betroffenen Interessen zulässig ist. 
Die SCHUFA speichert und übermittelt die Daten an ihre Vertragspartner 
im EU-Binnenmarkt, um diesen Informationen zur Beurteilung der Kredit-
würdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Vertragspartner der SCHU-
FA sind vor allem Kreditinstitute, Kreditkarten- und Leasinggesellschaften. 
Daneben erteilt die SCHUFA auch Auskünfte an Handels-, Telekommuni-
kations- und sonstige Unternehmen, die Leistungen und Lieferungen 
gegen Kredit gewähren. Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur 
zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaub-
haft dargelegt wurde. Zur Schuldnerermittlung gibt die SCHUFA Adress-
daten bekannt. Bei der Erteilung von Auskünften kann die SCHUFA ihren 
Vertragspartnern ergänzend einen aus ihrem Datenbestand errechneten 
Wahrscheinlichkeitswert zur Beurteilung des Kreditrisikos mitteilen (Score-
Verfahren). 
Der Kunde kann Auskunft bei der SCHUFA über die ihn betreffenden  
gespeicherten Daten erhalten. Weitere Informationen über das SCHUFA-
Auskunfts- und Score-Verfahren enthält ein Merkblatt, das auf Wunsch 
zur Verfügung gestellt wird. Die Adresse der SCHUFA lautet: SCHUFA 
HOLDING AG, Verbraucherservice, Postfach 5640, 30056 Hannover.

13. Wirtschaftsauskünfte bei Geschäftskunden 

13.1 Der Kunde willigt mit seiner Unterschrift unter dem Telekommuni-
kationsvertrag darin ein, dass EWE TEL zur Bonitätsprüfung Daten über  
die Beantragung, die Aufnahme und die Beendigung dieses Telekommuni-
kationsvertrages an die nachfolgend genannten Wirtschaftsauskunft- 
eien übermittelt und allgemein gehaltene bankübliche Auskünfte über  
ihn von den Wirtschaftsauskunfteien erhält. Unabhängig davon kann  
EWE TEL den Wirtschaftsauskunfteien Daten aufgrund nicht vertragsge-
mäßer Abwicklung dieses Vertrages (z.B. Kündigung wegen Zahlungsver-
zuges) melden. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutz- 
gesetz nur erfolgen, soweit sie zur Wahrung  berechtigter Interessen der 
EWE TEL erforderlich sind und dadurch die schutzwürdigen Belange des 
Kunden nicht beeinträchtigt werden.
Die Wirtschaftsauskunfteien speichern die Daten, um den ihnen ange-
schlossenen Unternehmen Informationen zur Beurteilung der Kreditwür-
digkeit von Kunden geben zu können. An Unternehmen, die gewerbsmäßig 
Forderungen einziehen und den Wirtschaftsauskunfteien vertraglich ange-
schlossen sind, können zum Zweck der Schuldnerermittlung Adressen 
übermittelt werden. Die Wirtschaftsauskunfteien stellen die Daten ihren 
Vertragspartnern nur zur Verfügung, wenn diese ein berechtigtes Interesse 
an der Datenübermittlung glaubhaft darlegen. Die übermittelten Daten 
werden ausschließlich zu diesem Zweck verarbeitet und genutzt. Der 
Kunde kann Auskunft bei den Wirtschaftsauskunfteien über die ihn betref-
fenden gespeicherten Daten erhalten. Die Adressen der Wirtschaftsaus-
kunfteien lauten: Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 
Baden-Baden und Creditreform Oldenburg Bolte KG, Donnerschweer Str. 36, 
26123 Oldenburg.
13.2 Der Kunde willigt mit seiner Unterschrift unter den Telekommuni-
kationsvertrag ferner darin ein, dass EWE TEL Daten zur Bonitätsprüfung 
an die EWE Aktiengesellschaft, Tirpitzstraße 39, 26122 Oldenburg, weiter-
gibt und Auskünfte von dort einholt.

14. Gerichtsstand, anwendbares Recht, Erfüllungsort

14.1 Soweit die AGB gegenüber einem Kaufmann, einer juristischen Per-
son des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sonderver-
mögen oder gegenüber einem Kunden verwendet werden, der keinen 
Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat, ist Gerichtsstand für 
alle vertraglichen Ansprüche der Parteien Oldenburg (Oldb). Abweichend 
davon kann EWE TEL Ansprüche auch am allgemeinen Gerichtsstand des 
Kunden geltend machen. Ein etwaiger ausschließlicher Gerichtsstand bleibt 
unberührt.
14.2 Auf diesen Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) Anwendung.
14.3 Erfüllungsort für die Leistungen von EWE TEL ist Oldenburg (Oldb).
14.4 Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen unwirksam 
sein, wird die Gültigkeit der übrigen Bedingungen dadurch nicht berührt.

Stand 01. September 2006
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